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6. Studium 
 
Eine gute Ausbildung ist in Deutschland w ichtig. Das Studium bietet hierfür die 
besten Voraussetzungen. Für viele Berufsziele w ie Rechtsanw alt oder Arzt gibt  
es zum Studium ohnehin keine Alternative. Das Wort Studium stammt vom 
lateinischen studere „ [etw as] studieren“ , „ [nach etw as] streben“ , „ sich [um 
etw as] bemühen“  ab. Das Studium steht  für die akademische Ausbildung und 
das w issenschaft liche Lernen an einer Hochschule. Deutsche Hochschulen bieten 
für alle Wünsche und Ausbildungsstufen geeignete Studiengänge an. Studierende 
können vom Bachelor über Master und Staatsexamen bis hin zur Promotion 
zw ischen vielfält igen Studienmöglichkeiten w ählen. Universitäten bieten ein stark 
w issenschaftstheoretisch orientiertes Studium und viele unterschiedliche 
Fächergruppen. Das Studienangebot an Fachhochschulen ist dagegen kleiner und 
sehr praxisorientiert. Daneben gibt es noch spezialisierte Hochschulen für z.B. 
Kunst-, Film- und Musik. Für Migrantinnen und Migranten bietet ein 
Hochschulstudium in Deutschland nicht nur viele Perspektiven, sondern auch 
viele Vorteile. Für Migrantinnen und Migranten mit Fluchtgeschichte ist eine 
umfassende Übersicht mit allen Informationen, die für das Studieren w ichtig 
sind, unter folgendem Link zu f inden: w w w .study-in.de/de/refugees/. 
 
Studiengebühren 
An deutschen Hochschulen gibt es keine oder im internationalen Vergleich nur 
geringe Studiengebühren. Die Mehrheit  der deutschen Hochschulen w ird vom 
Staat f inanziert. Für Bachelorstudiengänge an staatlichen Hochschulen gibt  es in 
der Regel keine Gebühren. Für bestimmte Masterprogramme können 
Studiengebühren anfallen.  
 
Studiengänge auf Englisch 
Immer mehr Kurse und Studiengänge w erden auf Englisch gelehrt. Hierzu zählen 
vor allem Master-Programme. Das ist ideal, w enn die deutschen 
Sprachfähigkeiten noch nicht ausreichen. Das Studienangebot in englischer 
Sprache kann über die Homepages der jew eiligen Hochschulen eingesehen 
w erden. 
 
Internationale Anerkennung von Studienabschlüssen   
In seiner Art ist das deutsche Ausbildungssystem international einmalig. Im 
Ausland ist es daher nicht immer einfach, eine Anerkennung der Fähigkeiten zu 
erhalten. Durch die Umstellung der Studienabschlüsse auf Bachelor und Master 
ist mit einem Studium der Vergleich und die Anerkennung im Ausland einfacher.  
 
Stipendienprogramme 
Als internationaler Studierender mit hervorragenden Leistungen gibt es viele 

Möglichkeiten sich auf ein Stipendium für das Studium in Deutschland zu 
bew erben. Hierzu zählen der DAAD, parteinahe Stif tungen, konfessionelle 
Einrichtungen oder w irtschaftsnahe Organisationen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.study-in.de/de/refugees/
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6.1.  Hochschule Rhein-Waal 
 

Beschreibung:  
Der Kreis Kleve ist  mit der Hochschule Rhein-Waal ein idealer Hochschulstandort. 
Derzeit  bietet die Hochschule an ihren beiden Standorten in Kleve und Kamp-
Lintfort 25 Bachelor- und 11 Masterstudiengänge in natur-, w irtschafts- und 
ingenieurw issenschaft lichen Fachgebieten sow ie Sozial-, Gesellschafts- und 
Gesundheitsw issenschaften an. Die Hochschule Rhein-Waal ist international 
ausgerichtet  und gerade für ausländische Studierende attrakt iv. Das spiegelt  sich 
in den 120 verschiedenen Nationen der über 7300 Studierenden w ider. Rund 75 
Prozent der Studiengänge w erden in englischer Sprache gelehrt. Darüber hinaus 
erhebt die Hochschule Rhein-Waal keine Studiengebühren. 
Neben dem regulären Studienangebot bietet die Hochschule Rhein-Waal für 
externe Interessierte verschiedene Möglichkeiten am w issenschaft lichen 
Austausch teilzunehmen. 
 
Zielgruppe:  
(geflüchtete) studieninteressierte Migrant innen und Migranten 
 
Umsetzung:  
Studium Generale  
Im Rahmen des „ Studium Generale“  bietet die Hochschule Rhein-Waal ihren 
Studierenden und der Öffentlichkeit  regelmäßig kostenlose Lehrveranstaltungen, 
Vortragsreihen, Diskussionen und Ausstellungen, die über das fachspezif ische 
Studienangebot der Hochschule hinausgehen. Das Studium Generale steht  jedes 
Semester unter Schw erpunkthemen, die in ihren vielfält igen Facetten 
fachübergreifend dargestellt  w erden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
 
Gasthörerstudium 
Die Hochschule Rhein-Waal steht Menschen offen, die neue Perspektiven suchen 
und einen Einblick ins Studium erhalten w ollen. Ein guter Weg hierfür ist das 
Gasthörerstudium, bei dem sich Interessierte in einem speziellen Fachbereich 
w eiterbilden können. Die Vorlesungen w erden in deutscher oder englischer 
Sprache angeboten.  
Interessierte müssen sich in der Zentralen Studienberatung der Hochschule 
Rhein-Waal als Gasthörerinnen und Gasthörer anmelden. Die Teilnahme am 
Gasthörerstudium kostet 100 € pro Semester. Für registrierte Flüchtlinge erlässt 
die Hochschule Rhein-Waal den Gasthörerbeitrag. 
 
Weitere Informationen: 

• Es stehen ausgew ählte Vorlesungen offen. Diese Vorlesungen w erden im 
Gasthörer-Programm veröffentlicht. Auch die Bibliothek kann genutzt w erden.  

• Gasthörerinnen und Gasthörer können keine Prüfungen ablegen und somit  
keinen Abschluss erw erben. Auf Wunsch w ird eine Teilnahmebescheinigung 
erstellt . 

• Die Teilnahme hat keine Ausw irkung auf eine Bew erbung um einen regulären 
Studienplatz. 

• Es besteht kein Anspruch auf Studienfinanzierung (BAföG) oder das 
Semestert icket. 
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• Volljährige Asylbew erberinnen bzw . Asylbew erber im Anerkennungsverfahren 
(Aufenthaltsgestattung) können als Gasthörerinnen und Gasthörer zugelassen 
w erden. 

• Das Ergebnis des Asylverfahrens w ird durch ein Gasthörerstudium nicht 
beeinf lusst.  

• Da die Vorlesungen in deutscher oder englischer Sprache abgehalten w erden, 
sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausreichende Kenntnisse der 
entsprechenden Sprache mitbringen. 

 
Zentrale Studienberatung 
Für allgemeine Informationen zu den Studiengängen und zum Bew erbungs- und 
Zulassungsverfahren der Hochschule Rhein-Waal ist die Zentrale Studienberatung 
zuständig.   
 
Die Zentrale Studienberatung berät und informiert zu Fragen über: 

• Studiengänge: Aufbau, Inhalte, Anforderungen und mögliche Schw erpunkte  

• Bew erbungs- und Zulassungsverfahren 

• Termine bzw . Fristen für Studienplat zbew erbungen, Informationstage, 
Einführungsveranstaltungen und Brückenkurse 

• spezielle Studienvoraussetzungen für Studienplätze w ie z.B. 
Eignungsprüfungen oder Praktika 

• Studienfachw echsel bzw . zu einem eventuellen Studienausstieg, einer 
Studiengangsunterbrechung oder bildungsbiograf ischen Umorientierung 

• Soziales: Studienfinanzierung, studentisches Wohnen etc.  

• Bew ält igung problematischer Studien- aber auch Alltagssituationen 
 
Welcome Centre  
Das Welcome Centre steht bei Fragen rund um das Studierendenleben zur 
Verfügung. Es vermittelt  Studieninteressierte mit Fluchtgeschichte auch gerne 
mit bereits Studierenden mit gleichem Hintergrund, um sich über Erfahrungen 
und Herausforderungen auszutauschen. 
Für Studierende mit Fluchthintergrund bietet das Welcome Centre der 
Hochschule Rhein-Waal (HSRW) ein studentisches Peer-Mentoring an. Im 
Rahmen des Peer-Mentoring betreuen qualif izierte Tutorinnen und Tutoren des 
Welcome Centres ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen mit Fluchthintergrund, 
geben ihnen Orientierung an der Hochschule, stellen Kontakte zu 
Beratungsstellen her und unterstützen bei der Integrat ion. Ziel des Peer-
Mentoring ist es, den Studienerfolg von Studierenden mit Fluchthintergrund zu 

erhöhen und sie bei den Herausforderungen ihres Studien- und Privat lebens in 
Deutschland zu unterstützen. Wer an dem Peer-Mentoring teilnehmen möchte, 
kann persönlich, telefonisch oder per E-Mail Kontakt zum Welcome Centre der 
HSRW aufnehmen. 
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Sprachenzentrum 
Für Flüchtlinge mit (angestrebter) akademischer Laufbahn besteht die Möglichkeit  
der kostenlosen Teilnahme an Kursen in Deutsch als Fremdsprache, die vom 
Sprachenzentrum angeboten w erden. 
 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:  
Campus Kleve:  
Marie-Curie-Straße 1, 47533 Kleve 
Zentrale Studienberatung: Tel.: 02821 80673-360,  
E-Mail: studienberatung@hochschule-rhein-w aal.de,                     
Welcome Centre: Tel.: 02821 80673-42226  
E-Mail: w elcome-centre@hochschule-rhein-w aal.de,      
Sprachenzentrum: Tel.: 02821 80673-173,  
E-Mail: sprachenzentrum@hochschule-rhein-w aal.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sprachenzentrum@hochschule-rhein-waal.de


 

Kreis Kleve – Der Landrat   „ Integration von Migrantinnen und Migranten in Ausbildung und Arbeit“  

 
6 

 

6.2. (Fach-) Hochschulzugangsberechtigung / Anerkennung  
 (Fach-) Hochschulreife 
 

Beschreibung: 
Als Zulassungsvoraussetzung für ein Studium an einer deutschen (Fach-) 
Hochschule benötigt man eine sogenannte (Fach-) Hochschul-
zugangsberechtigung. Die (Fach-) Hochschulzugangsberechtigung gilt  als 
Nachw eis über die (Fach-) Hochschulreife der Studienbew erberinnen und 
Studienbew erber, d.h. dass sie aufgrund ihrer schulischen oder beruf lichen 
Qualif ikat ion berechtigt sind, in Deutschland zu studieren.  Mit einer 
ausländischen Hochschulreife kann man in Deutschland studieren, w enn der 
ausländische Bildungsnachw eis als (Fach-) Hochschulzugangsberechtigung 
anerkannt w ird.  
 
Zielgruppe:  
Personen mit ausländischen (Hoch-) Schulleistungen 
 
Ziele:  
Anerkennung ausländischer (Hoch-) Schulleistungen 
 
Umsetzung: 
Für die Anerkennung von Schulabschlüssen zum Zw eck der Hochschulzulassung 
sind  in der Regel die (Fach-) Hochschulen zuständig. Eine Beurteilung erfolgt  
über das Akademische Auslandsamt (International Off ice) oder 
Studierendensekretariat . Als Bew ertungsgrundlage dient die Datenbank „ anabin“  
der Zentralstelle für ausländisches Bildungsw esen der Kultusministerkonferenz, 
w elche für jedes Land angibt, w elche Art der Vorbildung zu w elcher Art  der 
Hochschulzugangsberechtigung führt. 
Wenn der Bildungsabschluss in Deutschland als Hochschulzugangsberechtigung 
anerkannt ist, gilt  diese Anerkennung je nach Einstufung für alle Studiengänge 
(allgemeiner Hochschulzugang) oder für bestimmte Studiengänge 
(fachgebundener Hochschulzugang).  
Wenn die (Fach-) Hochschulzulassung nicht direkt erteilt  w erden kann, besteht 
die Möglichkeit  eine Zulassung über ein Studienkolleg beziehungsw eise einer 
Feststellungsprüfung zu erlangen.  
Je nach Herkunftsland können auch zw ei bis drei Studiensemester im Heimatland 
als (Fach-) Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland anerkannt bzw . 
angerechnet w erden. 
 
Weitere Informationen unter: 
http://anabin.kmk.org/no_cache/f ilter/schulabschluesse-mit-
hochschulzugang.html#land_gew aehlt  

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 
Akademisches Auslandsamt (International Off ice) 
bzw . Studierendensekretariat der (Fach-) Hochschulen 
Zentralstelle für ausländisches Bildungsw esen (ZAB) 
Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Graurheindorfer Straße 157 ,  
53117 Bonn (Postfach 2240, 53012 Bonn)  
Kontakt Zeugnisbew ertung: Tel.: 0228 501-664, E-Mail: zabservice@kmk.org

http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html%23land_gewaehlt
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html%23land_gewaehlt
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6.3. Anabin 
 

Beschreibung: 
Anabin steht für „ Anerkennung und Bew ertung ausländischer 
Bildungsnachw eise“ . 
Anabin ist ein Informationsportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen und w ird 
durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungsw esen der 
Kultusministerkonferenz bearbeitet. Die Datenbank stellt  Informationen zur 
Bew ertung ausländischer Bildungsnachw eise bereit  und unterstützt Behörden, 
Arbeitgeber und Privatpersonen, eine ausländische Qualif ikat ion in das deutsche 
Bildungssystem einzustufen. 
 
Zielgruppe:  

• Personen mit ausländischen schulischen, beruf lichen und akademischen 
Qualif ikat ionen 

• Organisationen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
 
Ziele:  

• Vergleichbarkeit  von schulischen und beruf lichen Abschlüssen und 
Zeugnissen sow ie die Herstellung von Transparenz darüber  

• Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 
 
Umsetzung: 
Die Datenbank enthält  Informationen zu w eltw eiten Bildungsabschlüssen und 
Bildungsinst itut ionen. Über Suchmasken ist man in der Lage länderspezif ische 
Bildungsinformationen zu erhalten und kann sie mit den Anforderungen des 
deutschen Bildungssystems vergleichen.  Themenschw erpunkte sind u.a.:  
  

• Schulabschlüsse mit Hochschulzugang 

• Hochschulabschlüsse 

• Bildungsw esen  

• Inst itut ionen 

• Anerkennung und Beratungsstellen 
 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 

 
Im Internet unter: 
http://anabin.kmk.org/anabin.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anabin.kmk.org/anabin.html


 

Kreis Kleve – Der Landrat   „ Integration von Migrantinnen und Migranten in Ausbildung und Arbeit“  

 
8 

 

6.4. Feststellungsprüfung 
 
Beschreibung: 
Die Feststellungsprüfung stellt  die Eignung ausländischer Studienbew erberinnen 
und Studienbew erber für die Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland fest . Erhält  eine Studienbew erberin bzw . ein 
Studienbew erber mit einer ausländischen Hochschulreife nicht direkt die 
Zulassung zu einem (Fach-) Hochschulstudium in Deutschland, besteht die 
Möglichkeit  eine Feststellungsprüfung abzulegen, mit der eine fachgebundene 
Hochschulreife erw orben w ird. Geprüft w erden fachbezogene und sprachliche 
Kenntnisse sow ie Fähigkeiten. 
 
Zielgruppe:  
Studienbew erberinnen bzw . Studienbew erber mit einer ausländischen 
Hochschulreife, aber ohne direkten (Fach-) Hochschulzugang 

 
Ziele:  
Feststellung der Eignung ausländischer Studienbew erberinnen und 
Studienbew erber für die Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Umsetzung: 
Normalerw eise w erden Feststellungsprüfungen an Studienkollegs vorbereitet und 
absolviert. In Nordrhein-Westfalen kann aber nur eine externe 
Feststellungsprüfung bei der Bezirksregierung Köln abgelegt w erden,  w eil die 
staatlichen Studienkollegs an den (Fach-) Hochschulen im Jahre 2010  
abgeschafft  w urden. Die Bew erbung für die Zulassung zur externen 
Feststellungsprüfung ist jedoch bei der Bezirksregierung Düsseldorf  einzureichen. 
 
Weitere Informationen unter: 
http://w w w .bezreg-koeln.nrw .de/brk_internet/leistungen/abteilung04/43/ 
feststellungspruefung/ 
 
https://w w w .brd.nrw .de/schule/schulrecht_schulverw altung/informationen_exter
ne_feststellungspruefung.html 
 
Die Feststellungsprüfung f indet zw eimal jährlich statt . Sie besteht aus einem 
schrif t lichen und einem mündlichen Teil. Es w erden drei Fächer schrif t l ich und 
ein Fach mündlich geprüft. Deutsch ist immer Teil der Prüfung. Die Prüfung kann 
nur einmal w iederholt  w erden. Die Prüfungsfächer richten sich nach den 
gew ählten Schw erpunkten.   
 
Schw erpunkt T (technische, mathematische, naturw issenschaft liche 
Studiengänge (außer biologische Studiengänge)): 
schrif t liche Prüfungen: Deutsch, Mathematik und Physik;  
mündliche Prüfung: Chemie 
 
 
 
 
 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/43/feststellungspruefung/
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/43/feststellungspruefung/
https://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/informationen_externe_feststellungspruefung.html
https://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/informationen_externe_feststellungspruefung.html
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Schw erpunkt M (medizinische und biologische Studiengänge): 
schrif t liche Prüfungen: Deutsch, Physik, Biologie; 
mündliche Prüfung: Chemie 
 
Schw erpunkt W (w irtschafts- und sozialw issenschaft liche Studiengänge): 
schrif t liche Prüfungen: Deutsch, Mathematik, Volksw irtschaftslehre 
mündliche Prüfung: Englisch. 
 
Schw erpunkt S (sprachliche Studiengänge): 
schrif t liche Prüfungen: Deutsch, Englisch, Geschichte;  
mündliche Prüfung: Deutsche Literatur.  
 
Schw erpunkt G (geistesw issenschaft liche, künstlerische und 
gesellschaftsw issenschaft liche Studiengänge): 
schrif t liche Prüfungen: Deutsch, Sozialw issenschaften, Geschichte; 
mündliche Prüfung: Deutsche Literatur.  
 
Weitere Informationen unter: 
https://recht.nrw .de/lmi/ow a/br_bes_text?sg= 0&menu= 0&bes_id= 13664&aufg
ehoben= N&anw _nr= 2 
https://recht.nrw .de/lmi/ow a/br_show _anlage?p_id= 10401 
 
Für das Bestehen der externen Feststellungsprüfung ist eine gute Vorbereitung 
erforderlich. Auf die Feststellungsprüfung bereiten Studienkollegs vor. Es besteht 
auch die Möglichkeit  sich autodidaktisch auf die Prüfung vorzubereiten. Eine 
Beratung ist zu empfehlen.  
 
Durchführende Institutionen: 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 43 (Feststellungsprüfung) 
Zeughausstr. 2 – 10, 50606 Köln 
Tel.: 0221 147-0 
poststelle@bezreg-koeln.nrw .de 
 
Bezirksregierung Düsseldorf  
Dezernat 48 
Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf  
Tel.: 0211 475-0  
poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw .de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=0&bes_id=13664&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=0&bes_id=13664&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=10401
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6.5. Studienkolleg 
 

Beschreibung: 
Studienbew erberinnen und Studienbew erber, die eine ausländische 
Hochschulreife erw orben haben, w elche in Deutschland aber nicht direkt  als 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) anerkannt w ird, können sich an einem 
Studienkolleg auf die Feststellungsprüfung vorbereiten.  
 
Zielgruppe:  
Internationale Studienbew erberinnen und Studienbew erber, ohne direkte 
Hochschulzulassung in Deutschland 
 
Ziele:  

• Vorbereitung auf ein Studium in Deutschland 

• erfolgreiche Teilnahme an der Feststellungsprüfung 
 
Umsetzung: 
Die Studentinnen und Studenten w erden in einem zw eisemestrigen Kurs 
fachspezif isch auf das Universitätsstudium vorbereitet. Voraussetzung für die 
Aufnahme in einem Studienkolleg sind gute Deutschkenntnisse auf Niveau B1-
B2.  Die Studienkollegs können in folgende Kategorien eingeteilt  w erden: 
 
a) Universitätskolleg und Fachhochschulkolleg  
Erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Universitätskollegs können im 
Anschluss an einer Universität  oder Fachhochschule studieren. Absolventen 
eines Fachhochschulkollegs, dürfen i.d.R. keine Universität besuchen, sondern 
eine Fachhochschule.  
 
b) privates und staatliches Studienkolleg  
Staatliche Studienkollegs bieten in der Regel kostenlose Studienplätze an 
(Ausnahme Semesterbeitrag). Private Studienkollegs verlangen oft hohe 
Gebühren für den Kollegbesuch. Diese zudem sind auch nicht einheit lich 
geregelt. Außerdem ist es w ichtig, sich gut zu informieren, ob das ausgew ählte 
private Studienkolleg überhaupt einen staatlich anerkannten Abschluss anbietet.  
  
Studienkollegs bieten verschiedene Schw erpunktkurse an.  
Die Universitätskollegs bieten folgende Schw erpunktkurse als Vorbereitung auf 
ein Studium an: 
M-Kurs: für medizinische, biologische und pharmazeutische Studiengänge 
T-Kurs: für mathematisch-naturw issenschaft liche oder technische Studiengänge 
W-Kurs: für w irtschafts- und sozialw issenschaft liche Studiengänge 
G-Kurs: für geistesw issenschaft liche Studiengänge oder Germanist ik  

S-Kurs: für ein Sprachstudium 
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Die Fachhochschulkollegs bieten folgende Schw erpunktkurse als Vorbereitung 
auf ein Studium an: 
TI-Kurs: für technische und ingenieurw issenschaft liche Studiengänge 
WW-Kurs: für w irtschaftsw issenschaft liche Studiengänge 
GD-Kurs: für gestalterische und künstlerische Studiengänge 
SW-Kurs: für sozialw issenschaft liche und gesellschaftsw issenschaft liche 
Studiengänge 
 
Weitere Informationen unter:  
http://w w w .studienkollegs.de/ 
 
Studienkollegs in Nordrhein-Westfalen 
Die staatlichen Studienkollegs an den Hochschulen in Nordrhein-Westfahlen 
bestehen seit  2010 nicht mehr, so dass in Nordrhein-Westfalen in der Regel 
entw eder auf private (kostenintensive) Studienkollegs oder auf Studienkollegs 
anderer Bundesländer zurückgegrif fen w erden muss.  
 
Eine gebührenfreie Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung bieten in Nordrhein-
Westfalen nur noch zw ei Studienkollegs in kirchlicher Trägerschaft an.  

• Studienkolleg des Ökumenischen Studienw erks e. V. in Bochum  
(T-Kurs – http://w w w .studienkolleg-bochum.de)  

• Luso-Brasilianisches Studienkolleg Mett ingen  
(T-, W-, G- und M-Kurs http://w w w .studienkollegmett ingen.de/)  

 
Die Plätze am Studienkolleg Mett ingen sind vor allem für Studierende aus 
portugiesischsprachigen Ländern und aus Lateinamerika gedacht. Bew erbungen 
aus anderen Kontinenten w erden angenommen, bei der Vergabe der Plätze aber 
nachrangig behandelt. 
 
Durchführende Institutionen 
Studienkollegs an staatlichen (Fach-) Hochschulen anderer Bundesländer 
Studienkollegs privater Anbieter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studienkollegs.de/
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6.6. Deutsche Sprachprüfungen für das Studium 
 

Beschreibung: 
Von Studienbew erberinnen und Studienbew erbern, die ihre Studienqualif ikat ion 
nicht an einer deutschsprachigen Bildungseinrichtung erw orben haben, w erden 
deutsche Sprachkenntnisse verlangt, die zum Studium an einer Hochschule 
befähigen. Der Nachw eis der Sprachkenntnisse ist eine Voraussetzung für die 
Zulassung oder Einschreibung zum Studium. 
 
Zielgruppe:  
Studienbew erberinnen und Studienbew erber mit  ausländischer 
Studienqualif ikat ion 
 
Ziele:  
Überprüfung der sprachlichen Studierfähigkeit  
 
Umsetzung: 
In der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an 
deutschen Hochschulen haben sich die Kultusministerkonferenz und die 
Hochschulrektorenkonferenz auf die folgenden Sprachprüfungen verständigt, die 
als Nachw eis für die sprachliche Studierfähigkeit  gelten: 

• „ Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“  (DSH 2)  

• „ Test Deutsch als Fremdsprache“  – TestDaF (mindestens TDN 4 in allen 
Teilprüfungen)  

• „ Prüfungsteil Deutsch“  der Feststellungsprüfung an Studienkollegs  

• Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Zw eite Stufe/DSD II   
 
Unter Umständen können ausländische Studieninteressierte von den 
Sprachprüfungen befreit  w erden.  
 
Weitere Informationen unter: 
http://w w w .kmk.org/f ileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2
004_06_25_RO_DT.pdf  
 
Bei einzelnen (Fach-) Hochschulen können je nach Studienfach, Studienzw eck 
oder Studiendauer andere Regelungen gelten. Genauere Auskünfte sind bei den 
(Fach-) Hochschulen zu erfragen. 
 
Durchführende Institutionen: 
Sprachenzentrum der jew eiligen (Fach-) Hochschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_25_RO_DT.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_25_RO_DT.pdf
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6.7. Uni-Assist 
 

Beschreibung: 
Uni-Assist ist eine Arbeits- und Servicestelle für Internationale 
Studienbew erbungen. Die Hauptaufgabe von Uni-Assist ist die Bew ertung von 
internationalen Zeugnissen. Die eingereichten Zeugnisse w erden geprüft, ob sie 
gleichw ert ig zu deutschen Schul- oder Studienabschlüssen sind und 
grundsätzlich zum Studium in Deutschland berechtigen. Uni-Assist bietet dabei 
extra einen Bereich für geflüchtete Studieninteressierte an.  
 
Zielgruppe:  
ausländische Studieninteressierte, die sich für ein Studium in Deutschland 
bew erben 
 
Ziele:  
Prüfung und Anerkennung der Zeugnisse von ausländischen 
Studienbew erberinnen und Studienbew erbern 
 
Umsetzung: 
Uni-Assist hat Kooperationen mit bestimmten Hochschulen. Deshalb prüft  Uni-
Assist Bew erbungen ausschließlich im Auftrag seiner Mitgliedshochschulen.  
Dabei können die Studienbew erberinnen und Studienbew erber nicht frei w ählen, 
denn jede Hochschule legt selbst fest, w elche Bew erbergruppen sich über Uni-
Assist und w elche sich an der Hochschule bew erben müssen. An die jew eilige 
Hochschule w erden alle Bew erbungen w eitergeleitet, die fristgerecht und 
vollständig bei Uni-Assist eingehen und alle Anforderungen erfüllen. 
Ausschließlich die Zulassungsstellen an den Hochschulen entscheiden über die 
Aufnahme. Auch die Hochschule Rhein-Waal kooperiert mit Uni-Assist. 
 
Uni-Assist verlangt für die Bew ertung von Zeugnissen eine Gebühr.  
Ausnahmen: 

• Den Stipendiat innen und Stipendiaten des Garantiefonds Hochschule können 
die Kosten für diese Gebühr erstattet  w erden. Voraussetzung ist die 
Zustimmung der zuständigen GF-H Bildungsberaterin bzw . des zuständigen 
GF-H Bildungsberaters. 

• Für geflüchtete Studieninteressierte besteht die Möglichkeit  eines 
kostenfreien Prüfverfahrens. Geflüchtete Studieninteressenten können die 
Kostenbefreiung bei Uni-Assist beantragen und sich dann an bis zu drei Uni-
Assist-Hochschulen kostenlos bew erben. 

 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 
Im Internet unter: 

http://w w w .uni-assist .de 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uni-assist.de/
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6.8. TestAS – Test für Ausländische Studierende 
 
Beschreibung: 
Der TestAS ist ein zentraler, standardisierter Studierfähigkeitstest, der von der 
Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentw icklung e. V. 
angeboten w ird. Er ist für ausländische Studienbew erberinnen und Studien-
bew erber konzipiert, die an einer Hochschule in Deutschland ein grundständiges 
Studium absolvieren w ollen. Informationen hierzu sind unter: 
http://w w w .testas.de/ abrufbar. 
 
Zielgruppe: 
ausländische Studieninteressenten 
 
Ziele: 
Überprüfung der Eignung für ein Studium in Deutschland 
 
Umsetzung: 
TestAS überprüft kognit ive und intellektuelle Fähigkeiten, die für das Studieren 
besonders w ichtig sind. Spezif isches Wissen oder Fachkenntnisse sind nicht 
erforderlich. TestAS misst keine Aspekte von Persönlichkeit , Motivat ion oder 
Interessen. 
Die Teilnehmenden lernen die Anforderungen des von ihnen angestrebten 
Studiums kennen und können mit dem Testergebnis realist isch einschätzen, ob 
sie ein Studium an einer deutschen Hochschule erfolgreich abschließen können. 
Auf der anderen Seite kann die Hochschule die Studierenden ausw ählen, die für 
den angebotenen Studiengang die notw endigen Voraussetzungen mitbringen. 
TestAS kann in englischer oder deutscher Sprache ablegt w erden. Der Test  
besteht aus folgenden Teilen (Modulen):  
 
Ein Kerntest misst Fähigkeiten, die für alle Studienrichtungen notw endig sind.  
Studienfeldspezif ische Testmodule  testen Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches 
Studium in bestimmten Studiengängen notw endig sind.  
Sie können aus vier fachspezif ischen Modulen w ählen: 

• Geistes-, Kultur- und Gesellschaftsw issenschaften  

• Ingenieurw issenschaften 

• Mathematik, Informat ik und Naturw issenschaften  

• Wirtschaftsw issenschaften 
 
Der TestAS kann nur dreimal jährlich, zu festgelegten Terminen abgelegt w erden.   
   
Dauer: Kerntest 110 Minuten / Pause von 30 Minuten / studienfeldspezif ischer 
Test, abhängig vom Modul, zw ischen 145 und 150 Minuten  
 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:  
Scientif ic Freshers GmbH: Nassauerallee 57, 47533 Kleve,  
Tel.: 02821 99761-20, oder Brückenw eg 5, 47551 Bedburg-Hau, Tel.: 02821 
99701-50, E-Mail: info@scientif ic-freshers.de 
 
 
 
 

http://www.testas.de/
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6.9. Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) 
 

Beschreibung: 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) w urde 1925 gegründet und  
fördert seitdem den internationalen Wissensaustausch und unterstützt global 
Studierende und Wissenschaft lerinnen bzw . Wissenschaft ler. Dabei kann er nicht 
nur auf die Vergabe von Stipendien reduziert w erden. Durch sein Motto „ Wandel 
durch Austausch“  w ill er sich den Herausforderungen des dynamischen 
Prozesses stellen und ihn mit prägen. Der DAAD trägt zur Internationalisierung 
der deutschen Hochschulen bei, unterstützt Entw icklungsländer beim Aufbau 
ihrer Bildungssysteme und fördert die Germanist ik und deutsche Sprache im 
Ausland.  
 
Zielgruppe: 
Ausländische Studieninteressenten 
 
Ziele: 

• Qualif izierung und Vernetzung von Fach- und Führungskräften 

• Förderung der Internationalisierung der deutschen Hochschulen und der 
Forschung 

• Stärkung der Germanist ik und der deutschen Sprache im Ausland  

• Unterstützung von Entw icklungsländern beim Aufbau leistungsfähiger 
Hochschulen 

 
Umsetzung: 
Der DAAD unterstützt internationale Studierende und Wissenschaft lerinnen und 
Wissenschaft ler bei folgenden Themen: 

• Studienangebote  

• St ipendium  

• Wege für ein Studium in Deutschland  

• Leben in Deutschland  

• Promotion und Forschung 

• Alumni (Absolvent innen und Absolventen sow ie ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) 
 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:  
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD): Kennedyallee 50, 
53175 Bonn, Tel.: 0228 882-0, E-Mail: postmaster@daad.de 
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6.10. Garantie Fonds Hochschule 

 

Beschreibung: 
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) w ird die Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule (GF-H) in 
Zusammenarbeit  mit der Otto Benecke Stif tung e.V. gefördert .  
 
Zielgruppe: 
Nicht mehr vollzeitschulpf licht ige Zuw anderinnen und Zuw anderer, die das 30. 
Lebensjahr noch nicht  erreicht haben, und eine der folgenden Kriterien erfüllen: 

• Spätaussiedlerinnen bzw . Spätaussiedler und deren Ehepartnerin bzw . 
Ehepartner, Kinder und w eitere Angehörige 

• anerkannte Asylberechtigte und deren Ehegatt innen bzw . Ehegatten  

• anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention und deren 
Ehegatt innen bzw . Ehegatten  

• Personen, die aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen aufgenommen 
w urden sow ie deren Ehegatt innen bzw . Ehegatten 

 
Ziele: 

• Erw erb der Hochschulreife 

• Vorbereitung auf ein Hochschulstudium 

• Aufnahme einer akademischen Laufbahn  
 
Umsetzung: 
Der Antrag muss vor Erreichen des 30. Lebensjahres gestellt  w erden. Der Antrag 
auf Förderung muss spätestens zw ei Jahre nach Einreise erfolgen. Flüchtlinge, 
deren Statusanerkennungsverfahren zw ei Jahre oder länger dauerte, können den 
Antrag auf Förderung noch innerhalb des ersten Jahres nach Anerkennung als 
Flüchtling stellen.  
Für die Aufnahme in die Förderung ist ein Beratungsgespräch und eine 
Bildungsplanung bei der ört lich zuständigen Bildungsberatung Garantiefonds 
Hochschule zw ingend erforderlich. 
 
St ipendien nach den Regularien des Garantie Fonds Hochschule w erden als 
Individualbeihilfen für folgende Maßnahmen geleistet: 

• Deutschintensivsprachkurse (Abschlussziel C1 GER, bei Studien-
bew erberinnen und Studienbew erbern auch TestDaF oder DSH) 

• Englischintensivkurse für Studienbew erberinnen und Studienbew erber mit  
Hochschulzugangsberechtigung ohne Englischvorkenntnisse (Abschlussziel 
B1/B2 GER) 

• Sonderlehrgänge zum Erw erb der Hochschulreife 

• Studienkollegs und Vorbereitungskurse zum Studienkolleg 
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Die Stipendien können beinhalten: 

• Unterrichtskosten (sow eit nicht durch die Länder getragen) 

• Kosten des Lebensunterhalts (nach § 13 Abs. I Nr. 2 BAföG) 

• Unterkunftskosten und Fahrtkosten 

• Kosten der Krankenversicherung 

• Sonderbedarf w ie Übersetzungs-, Anerkennungs- und Beglaubigungskosten 

• Nachhilfeunterricht  
 
Dauer: i.d.R. 30 Ausbildungsmonate 
 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 
  

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit  e.V.: Carl-Mosterts-
Platz 1, 40477 Düsseldorf , Tel: 0211 9448529, E-Mail: 
bildungsberatung@jugendsozialarbeit .de 
 
Mobiler Beratungsstandort: Standort Krefeld (Bildungsberatung Essen), Frau 
Wedding, Tel.: 0201 83914244, E-Mail: heidi.w edding@jmdessen.de 
Im Internet unter: 
http://w w w .bildungsberatung-gfh.de/images/MobBeratungsorte.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bildungsberatung-gfh.de/images/MobBeratungsorte.pdf
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6.11. Tabellarische Übersicht 
 
Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Migrantinnen und Migranten, die sich für 
ein Studium in Deutschland interessieren 

                

    

Zentrale 
Studien-
beratung 

Studium  
Generale 

Gasthörer- 
studium 

(Fach-) Hochschulzu-
gangsberechtigung/ 
Anerkennung 

Informations- 
portal "Anabin" 

Feststellungs- 
prüfung  

Alter offen  offen  offen  offen  offen  offen  

Beratung X - - - X - 

Studien-
orientierung 

X - X - - - 

Teilnahme an 
Vorlesungen, 
Unterricht und 
Veranstaltungen 

- X X - - - 

(Teil-) Nachweis 
Studieneignung 

- - - X - X 

Anerkennung 
von Abschlüssen 

X - - X X - 

Erwerb (Fach-) 
Hochschulreife 

- - - - - X 

Stipendium - - - - - - 

       

    
Studien-
kolleg 

Deutsche 
Sprach-
prüfungen Uni Assist TestAS DAAD 

Garantie 
Fonds 
Hochschule 

Alter offen  offen  offen offen  offen  <30 Jahre 

Beratung X - - - X X 

Studienorientier
ung 

X - - - - - 

Teilnahme an 
Vorlesungen, 
Unterricht und 
Veranstaltungen 

X - - - - - 

(Teil-) Nachweis 
Studieneignung 

X X - 
(X) abhängig von 

Hochschule 
- - 

Anerkennung 
von Abschlüssen 

- - X - - - 

Erwerb (Fach-) 
Hochschulreife 

X - - - - - 

Stipendium - - - - X X 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
Adressen und Ansprechpartnerinnen  
 
Regionales Bildungsnetzw erk Kreis Kleve 
 
Bildungskoordination für Neuzugew anderte Kreis Kleve  
 
Daniela Fien  
E-Mail: daniela.f ien@kreis-kleve.de  
 
Jenny Pretzer  
E-Mail: jenny.pretzer@kreis-kleve.de  
 
Bildungskoordination im Rahmen des Förderprogrammes 
„Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ 
 
 
Nassauerallee 15-23  
47533 Kleve  
Telefon: 02821 85-299  
Fax: 02821 85-151 
 
 
Bei Anregungen und Änderungen bezüglich der Angebote und/oder der 
Trägerlandschaft, bitte um Rückmeldungen an die oben genannten 
Ansprechpartnerinnen.  
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